Muster

Staatliche Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen


Kooperationsvertrag
(bei identischem Träger)
Angliederung der Schulbibliothek an die öffentliche Stadt-/Gemeindebibliothek

Die Schule…………………….. und die Stadt/Gemeindebibliothek …………………….. in  …………………… vereinbaren mit Zustimmung des Schul- und Bibliotheksträgers zur Optimierung der schulischen Bibliotheksarbeit und zur rationellen und wirkungsvollen Nutzung der örtlich vorhandenen Medienressourcen eine vertragliche Kooperation auf Grundlage folgender Regelungen:
1. Struktur
Die Schulbibliothek der Schule…………………… wird der Stadt/Gemeindebibliothek als Zweigstelle mit Sonderstatus angegliedert. Standort der Schulbibliothek ist die Schule ……………………….


2. Betriebliche Zuständigkeit
Organisation und Betrieb der Schulbibliothek werden in personeller Hinsicht seitens der Schule gewährleistet. Eine Unterstützung durch die Stadt-/ Gemeindebibliothek erfolgt nach Absprache im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten.
Die Stadt-/Gemeindebibliothek berät die Schule bei allen fachlichen Fragen zur Einrichtung, Ausstattung und Organisation der Schulbibliothek.

3. Medien- und Sachausstattung
Die Ausstattung der Schulbibliothek mit Medien übernimmt die Stadt/ Gemeindebibliothek. Dazu werden die im Schuletat und aus sonstigen Quellen (Spenden, Erlöse etc.) für den Bestandsaufbau in der Schulbibliothek vorgesehenen Mittel jährlich der Stadt/Gemeindebibliothek für den Erwerb von Medien (Bücher und andere Medien) für die Schulbibliothek zweckgebunden zugewiesen. Die aus diesen Mitteln, ggf. aus Etatmitteln der Bibliothek und aus staatlichen Fördermitteln durch die Stadt/Gemeindebibliothek erworbenen Medien (Printmedien, audiovisuelle und digitale Medien) werden der Schulbibliothek in ausleihgerechter Ausstattung dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die Medien werden mit dem Standortvermerk „Stadt/Gemeindebibliothek – Schulbibliothek ……………….“ gekennzeichnet. Darüber hinaus kann das Medienangebot der Schulbibliothek nach gegenseitiger Absprache durch Blockbestände aus dem Bestand der Stadt/Gemeindebibliothek, die der Schule für einen festzulegenden Zeitraum überlassen werden, verstärkt werden.

Die Sachausstattung der Schulbibliothek obliegt der Schule und wird aus Mitteln der Schule finanziert. 


4. Förderung
Staatliche Fördermittel für Investitionen in der Zweigstelle Schulbibliothek werden von der Stadt/Gemeinde als Träger der öffentlichen Bibliothek beantragt. Sie erstellt auch den Verwendungsnach​weis. 


5. Betriebsorganisation
Die Schulbibliothek wird nach bibliothekarischen Standards und ordnungsgemäßen Organisationsformen betrieben.  Dies beinhaltet

a. die Erschließung der Sach-, Fach- und Kinderbuchbestände nach einer mit der Stadt/Gemeindebibliothek abgestimmten Systematik, 

b. die ordnungsgemäße Erfassung (Katalogisierung, Inventarisierung) der Bestände,
c. eine sach- und fachgerechte technische Einarbeitung aller erworbenen Medien, 

d. eine Ausleihorganisation nach Maßgabe einer schulischen Benutzungsordnung
6. Bestandsnachweis
Die Bestände der Schulbibliothek werden im EDV-Katalog der Stadt-/Gemeindebibliothek verzeichnet. 


7. Bestandsaufbau
Um zu einer rationellen Verwendung der vorhandenen Mittel beizutragen und unnötige Doppelanschaffungen zu vermeiden, erfolgt ein abge​stimmter Bestandsaufbau nach lokalen Erfordernissen. Der Schule steht das Vorschlagsrecht beim Erwerb von Titeln für die Schulbibliothek zu. 

8. Bestandsnutzung
Titel, die als Bestand der Schulbibliothek nachgewiesen werden, stehen im Einzelfall auch der Öffentlichkeit im Rahmen eines internen Leihverkehrs zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt über die Stadt-/Gemeindebibliothek. Ausgenommen sind Präsenz​bestände und von der Schule für Unter​richtszwecke reservierte Titel. Ansonsten wird die Schulbibliothek ausschließlich von Schülern und Lehrkräften genutzt.

9. Bestandseinarbeitung
Die Stadtbibliothek ist zuständig für die Beschaffung, Erschließung und buchtechnische Einarbeitung von Neuerwerbun​gen für die Schulbibliothek. Bei Verlust und Beschädigung von Medien hat die Schule Sorge zu tragen, dass die verantwortliche Person Ersatz leistet.


10. Ausleihbetrieb
Die Schule organisiert eigenständig den Ausleihbetrieb der Schulbibliothek und legt die Öffnungszeiten fest. Die Stadt/Gemeindebibliothek unterstützt die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei Organisation und Betrieb der Schulbibliothek. 


11. Leistungsstatistik
Die Schulbibliothek erstellt jährlich eine Betriebsstatistik in Abstimmung mit der Stadt-/Gemeindebibliothek.  Die Leistungsdaten werden alljährlich im Rahmen einer Jahresbilanz der Stadtbibliothek ausgewiesen.


12. Koordination
Stadtbibliothek und Schule vereinbaren regelmäßige Gespräche zur Ab​stimmung organisatorischer Fragen und der Festlegung gemeinsamer Aktivitäten und Ziele. Dazu wird seitens der Schule eine Kontaktperson benannt. Die grundlegende Schulung des Bibliothekspersonals an der Schule erfolgt durch die Stadtbibliothek.


13. Laufzeit
Der Kooperationsvertrag tritt am ………………… in Kraft. Er gilt für mindestens 5 Jahre und kann anschließende mit 6-monatiger Frist zum Jahresende gekündigt werden. Im Falle einer Vertragskündigung verbleiben alle aus Mitteln der Schule erworbenen Medien in der Schulbibliothek bis zu ihrer Aussonderung, deren Zeitpunkt die Schule bestimmt.
…………, den 
……………………………..

Für die Stadt/Gemeindebibliothek 

………….............................


Für das Schule
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